
 Antragsversendung an: KVN, Vertragsärztliche Versorgung, Berliner Allee 22, 30175 Hannover 

Antrag gemäß der Qualitätssicherungsvereinbarung 

nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Strahlendiagnostik und -therapie 

Knochendichtemessung 

(GOP 34600 und 34601 EBM) 

Ort der Leistungserbringung, einschließlich Zweigpraxen: 

1. Antragsgegen- 
stand / Fachliche
Befähigung

Durch die KV   wurde bereits 
eine Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von Leistungen der Knochendichte-
messung erteilt und es wird die Genehmigung in gleichem Umfang beantragt. Diese Ge-
nehmigung und die Fachkunde im Strahlenschutz nach der Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV) nebst allen erforderlichen Aktualisierungen sind beigefügt. 

oder 

Es wird die Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von Leistungen der Knochen-
dichtemessung beantragt und die fachliche Befähigung wird nachgewiesen mit der Berech-
tigung zur Durchführung von Osteodensitometrien nach dem für den Erwerb der Facharzt-
anerkennung maßgeblichen Weiterbildungsrecht (Wortlaut der Weiterbildungsordnung) 

und 

der selbständigen Durchführung von mindestens 50 Untersuchungen unter Anleitung eines 
in der Knochendichtemessung qualifizierten Arztes (Genehmigung der KV erforderlich) mit 
selbständiger Einstellung des Gerätes und selbständiger Befundung 

und 

der Fachkunde im Strahlenschutz nach StrlSchV nebst allen erforderlichen Aktualisierungen. 

oder 

Es wird die Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von Leistungen der Knochen-
dichtemessung beantragt und die fachliche Befähigung wird nachgewiesen durch eine min-
destens 12monatige ständige Tätigkeit in der radiologischen Skelettdiagnostik unter Leitung 
eines zur Weiterbildung ermächtigten Arztes oder eine mindestens 6monatige ständige Tä-
tigkeit in der radiologischen Skelettdiagnostik und eine 6monatige ständige Tätigkeit in der 
nuklearmedizinischen Skelettdiagnostik unter Leitung eines zur Weiterbildung ermächtigten 
Arztes 

und 

den Erwerb von praktischen Erfahrungen in der Knochendichtemessung aufgrund der 
Durchführung von mindestens 50 Untersuchungen unter Anleitung eines in der Knochen-
dichtemessung qualifizierten Arztes (Genehmigung der KV erforderlich) mit selbständiger 
Einstellung des Gerätes und selbständiger Befundung 

und 

die Fachkunde im Strahlenschutz nach StrlSchV nebst allen erforderlichen Aktualisierungen. 

Hinweis: In diesem Fall ist die erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium erforderlich. 

Bitte die Angaben durch entsprechende Nachweise in Kopie belegen! 

     Zulassung 

     Ermächtigung 

     Anstellung bei: 

Genehmigung beantragt zum: 

Name und Kontaktdaten des Arztes (Leistungserbringer): 

Lebenslange Arztnummer (LANR) 

Betriebsstättennummer (BSNR)  
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Die Genehmigung kann frühestens mit Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen bzw. mit Bestehen des 

Kolloquiums erteilt werden. 

Mit Unterschrift wird erklärt, dass die einschlägigen Rechtsgrundlagen zur Kenntnis genommen wurden. 
 
 
 
 
 
 
 

Datum / Unterschrift (bei angestelltem Arzt Unterschrift des anstellenden Arztes bzw. des MVZ-Leiters / bei angestelltem 
Arzt in einer Berufsausübungsgemeinschaft Unterschrift aller Mitglieder) / Stempel 

  

2. Apparative 
Voraussetzungen 

    Die Genehmigung nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) 

    oder 

    die Mitteilung der zuständigen Behörde über die erfolgte Anzeige nach § 19 Abs. 1 StrlSchG    

    und 

    der aktuelle Sachverständigenprüfbericht, nicht älter als 5 Jahre, liegen bei. 

oder 

 

    Die apparative Ausstattung für das Gerät (Gerätedaten und Standort bitte angeben!) 

Bezeichnung:   Baujahr: 

Standort (Ort der Leistungserbringung): 

 

wurde bereits durch  nachgewiesen. 

Hinweis: Im Fall einer Apparategemeinschaft bitte eine Kopie der Mitbenutzervereinbarung 
beifügen. Jeder Betreiber einer Röntgeneinrichtung ist verpflichtet, diese bei der Ärztlichen 
Stelle Niedersachsen/Bremen unverzüglich anzumelden. 

3. Erklärung 

Hiermit wird das Einverständnis dafür abgegeben, dass die zuständige Qualitäts-
sicherungskommission der KV Niedersachsen die Erfüllung der apparativen Anforderungen in 
der Praxis entsprechend den Bestimmungen der Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und 
-therapie überprüfen kann. 

Hinweis: Ohne dieses Einverständnis kann die Genehmigung nicht erteilt werden; 
vgl. § 14 Abs. 4 der Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie. 
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Auszug aus der Vereinbarung von Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Durch-
führung von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie und Nuklearmedizin und von Strahlen-
therapie (Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und -therapie) 

 
§ 4 Diagnostische Radiologie 

Den Anforderungen an die fachliche Befähigung für die Ausfüh-
rung und Abrechnung von Leistungen der diagnostischen 
Radiologie wird entsprochen, wenn der Arzt  
1. die für den Strahlenschutz erforderliche Fachkunde nach 
§ 47 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) nachweist und  
2. eine fachliche Befähigung gemäß den in den §§ 5 bis 8 
genannten Anforderungen erworben hat. 

§ 8 Knochendichtemessung 

(1) Die fachliche Befähigung für die Ausführung und Abrech-
nung von Leistungen der Knochendichtemessung mittels einer 
zentralen DXA (Dual-Energy X-ray Absorptiometrie) gilt als 
nachgewiesen, wenn der Arzt nach dem für ihn maßgeblichen 
Weiterbildungsrecht zur Durchführung von Osteodensitomet-
rien berechtigt ist und die Erfüllung der folgenden Vorausset-
zungen nachweist: 
a) erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz nach der Richtli-
nie „Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem 
Betrieb von Röntgeneinrichtungen in der Medizin oder Zahn-
medizin“, und  
b) selbständige Durchführung von 50 Untersuchungen unter 
Anleitung eines nach dieser Vereinbarung in der Knochendich-
temessung qualifizierten Arztes mit selbständiger Einstellung 
des Gerätes und selbständiger Befundung.  
(2) Ärzte, die bis zum 1.01.2015 über eine Genehmigung zur 
Ausführung und Abrechnung von Leistungen der Knochendich-
temessung mittels einer zentralen DXA verfügen, behalten 
diese.  
(3) Für Ärzte, die ihre Weiterbildung gemäß einer Weiterbil-
dungsordnung auf der Grundlage einer früheren (Muster-) 
Weiterbildungsordnung (vor 2003) absolviert haben, gilt die 
fachliche Befähigung für die Ausführung und Abrechnung von 
Leistungen der Knochendichtemessung mittels einer zentralen 
DXA als nachgewiesen, wenn die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt und durch Zeugnisse und Bescheinigungen nachgewie-
sen werden:  
a) mindestens 12-monatige ständige Tätigkeit in der radiologi-
schen Skelettdiagnostik, auf die eine bis zu 6-monatige ständi-
ge Tätigkeit in der nuklearmedizinischen Skelettdiagnostik 
angerechnet werden kann, und  
b) erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz nach der Richtli-
nie „Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem 
Betrieb von Röntgeneinrichtungen in der Medizin oder Zahn-
medizin“, und  
c) Erwerb praktischer Erfahrungen in der Knochendichtemes-
sung aufgrund der Durchführung von mindestens 50 Untersu-
chungen unter Anleitung eines nach dieser Vereinbarung in 
der Knochendichtemessung qualifizierten Arztes mit selbstän-
diger Einstellung des Gerätes und selbständiger Befundung, 
und  
d) erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium nach § 17Abs. 
2. 

§ 14 Genehmigung und Widerruf 

(1) Anträge auf Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung 
von Leistungen der diagnostischen Radiologie, der Strahlenthe-
rapie oder Nuklearmedizin sind an die zuständige Kassenärztli-
che Vereinigung zu richten. Über die Anträge und über den 
Widerruf oder die Rücknahme einer erteilten Genehmigung 
entscheidet die Kassenärztliche Vereinigung. 
Vor Erteilung der Genehmigung zur Ausführung und Abrech-
nung von Leistungen der diagnostischen Radiologie, der 
Strahlentherapie oder Nuklearmedizin sind die vorgelegten 
Zeugnisse und Nachweise von der Kassenärztlichen Vereini-
gung zu überprüfen. 
(2) Dem Antrag auf Genehmigung zur Ausführung und Abrech-
nung von Leistungen der diagnostischen Radiologie, der 

Strahlentherapie oder Nuklearmedizin sind insbesondere 
beizufügen:  

1. Zeugnisse gemäß § 16 Abs. 1 oder 2 für den Nachweis der 
fachlichen Qualifikation 
2. Erforderliche Bescheinigung über die Fachkunde im Strah-
lenschutz nach der StrlSchV 
3.a) Für die diagnostische Radiologie: 
- Nachweis der Erfüllung der Anforderungen an die apparative 
Ausstattung gemäß der Sachverständigen-Prüfrichtlinie vom 
1. Juli 2020 für die beantragten Leistungen. 
- Genehmigung nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 StrlSchG oder Mittei-
lung der zuständigen Behörde über die erfolgte Anzeige nach 
§ 19 Abs. 1 StrlSchG. Wenn keine Mitteilung der zuständigen 
Behörde vorliegt, erfolgt der Nachweis durch Vorlage der im 
Rahmen des Anzeigeverfahrens eingereichten Unterlagen bei 
der Kassenärztlichen Vereinigung und der Erklärung der Ärz-
tin oder des Arztes, dass eine Aussetzung des Verfahrens 
oder eine Untersagung des Betriebs durch die Behörde inner-
halb der Frist nach § 20 StrlSchG nicht erfolgt ist.4. Die Kas-
senärztliche Vereinigung prüft, dass aus den eingereichten 
Unterlagen für die jeweilige beantragte Leistung die erforderli-
che fachliche Qualifikation nach den Nummern 1 und 2 sowie 
die apparativen Anforderungen nach Nummer 3 hervorgehen.  
(3) Der Arzt hat jede wesentliche Veränderung an der zuge-
lassenen Röntgeneinrichtung, am Bestrahlungsgerät oder am 
nuklearmedizinischen System sowie Änderungen der in Abs. 
2 genannten behördlichen Genehmigungen unverzüglich der 
Kassenärztlichen Vereinigung mitzuteilen.  
(4) Die Kassenärztlichen Vereinigungen können die Kommis-
sionen für diagnostische Radiologie, Strahlentherapie und 
Nuklearmedizin beauftragen, die in Betrieb befindlichen Ein-
richtungen daraufhin zu überprüfen, ob sie den apparativen 
Anforderungen gemäß Absatz 2 Nr. 3 dieser Vereinbarung 
entsprechen. Die Genehmigung für die Ausführung und Ab-
rechnung von Leistungen der diagnostischen Radiologie, 
Strahlentherapie und Nuklearmedizin wird nur erteilt, wenn 
der Arzt in seinem Antrag sein Einverständnis zur Durchfüh-
rung einer solchen Überprüfung erklärt.  

§ 17 Kolloquien 

(1) Bestehen trotz der Berechtigung zum Führen einer Fach-
arztbezeichnung oder der vorgelegten Zeugnisse begründete 
Zweifel, dass die in Abschnitt B dieser Vereinbarung festge-
legten Anforderungen an die fachlichen Befähigungen erfüllt 
sind, so kann die Kassenärztliche Vereinigung die Erteilung 
der Genehmigung für die Ausführung und Abrechnung der 
beantragten Leistungen von der erfolgreichen Teilnahme an 
einem Kolloquium abhängig machen. Das gleiche gilt, wenn 
der antragstellende Arzt im Vergleich zu dieser Vereinbarung 
eine abweichende, aber gleichwertige Befähigung nachweist. 
(2) Wird die fachliche Qualifikation nach  
a)- b) …  
c) § 8 Abs. 3 (Knochendichtemessung) 
d)-e) …  
erworben, darf die Genehmigung zur Ausführung und Ab-
rechnung von Leistungen der diagnostischen Radiologie, 
Knochendichtemessung, Strahlentherapie und Nuklearmedi-
zin nur nach erfolgreicher Teilnahme an einem Kolloquium 
erfolgen. 
 

Die vollständige Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und 
-therapie kann unter www.kbv.de nachgelesen werden. 

http://www.kbv.de/
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